
Wiederzulassungstabelle für Kindertagesstätten und Schulen

Gesundheitsamt Schwäbisch Hall
Karl-Kurz-Straße 44, 74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791 755-6210
Fax: 0791 755-6211
E-Mail: ga-infektionsschutz@LRASHA.de

Weiterführende Hilfestellungen zu den Erkrankungen finden Sie im -> Hygieneleitfaden

Geschirr in der 
Spülmaschine (≥60°C)

Verstärkte Händehygiene

Kochwäsche oder desinfizierendes 
Waschmittel

Handkontaktflächen desinfizieren

Spielzeug nach Kontakt 
desinfizieren

Hinweis: Die infektionshygienischen Erfordernisse können in Einzelfällen bzw. besonderen Sachlagen oder bei Änderungen in der Gesetzgebung von der Darstellung 
abweichen. Bei den Infektionskrankheiten Meningokokken, Tuberkulose, Masern, Mumps und Röteln sind alle Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt zu
besprechen.

Zum Meldeformular gelangen Sie hier.

Erkrankung Inkubationszeit Wiederzulassung der 
erkrankten Person

Ausschluss 
Kontaktperson

Benachrichtigungspflicht an 
das Gesundheitsamt

Spezielle Maßnahmen *

3-Tage-Fieber 7-14 Tage 24 h fieberfrei Nein Nein

Bindehautentzündung 5-12 Tage
Wenn kein Sekret/Rötung mehr 
vorhanden, bei Adenoviren nach 
Rücksprache (Arzt)

Nein Ja, ab 2 Fällen

Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 2-10 Tage
24 h nach Beginn der Antibiotikagabe, 
sonst nach Abheilen und nach 
Rücksprache (Arzt)

Nein, Beratung empfohlen Ja – auch Verdachtsfälle

Covid19 3-5 Tage Nach Genesung Nein Ja

EHEC
2-10 Tage Nach Genesung und 2 negativen 

Stuhlproben und Rücksprache (Arzt)
Rücksprache 
Gesundheitsamt

Ja – auch Verdachtsfälle

Erkältungskrankheiten Kein Ausschluss

Nein NeinOhne Fieber Kein Ausschluss

Mit Fieber (>38°C) 24 h fieberfrei

Grippe (Influenza) 1-2 Tage Nach Genesung Nein Ja, ab 2 Fällen Impfung

Hand-Fuß-Mund-Krankheit 3-10 Tage Nach Genesung Nein Nein

Hepatitis A/E 15-50/64 Tage Nach Rücksprache (Arzt)
Rücksprache 
Gesundheitsamt

Ja – auch Verdachtsfälle Impfung

Keuchhusten (Pertussis) 6-20 Tage

5 Tage nach Beginn der 
Antibiotikagabe, ohne antibiotische 
Behandlung 21 Tage nach Beginn des 
Hustens

Nein, bei Husten bis 
Ausschluss der 
Ansteckungsfähigkeit

Ja – auch Verdachtsfälle Impfung

Kopfläuse Nach der ersten Behandlung Nein, Kontrolle erforderlich Ja 2. Behandlung nach 8 Tagen

Krätze (Skabies) 14-35 Tage
Nach Behandlung und Rücksprache 
(Arzt)

Rücksprache (Arzt), evtl. 
Mitbehandlung

Ja – auch Verdachtsfälle Kontrolle nach 14 Tagen

Magen-Darm-Erkrankungen

Frühestens 48 h nach letztem 
Erbrechen oder Durchfall

Nein
Ja, ab 2 Fällen bei Kindern <6 Jahren 
auch Einzelfälle

Impfung (Rotaviren) 
Lebensmittelhygiene beachten

 Norovirus/Rotavirus 1-3 Tage

 Salmonellen 1-3 Tage

 Campylobacter 1-10 Tage

 Unbekannter Erreger

Haemophilus influenzae b (Hib) 2-4 Tage
Nach Genesung, frühestens 24 
Stunden nach Beginn der 
Antibiotikagabe

In Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt oder bis 24 
h nach Beginn einer 
Chemoprophylaxe

Ja – auch Verdachtsfälle Impfung

Mundfäule 2-12 Tage
Kein Ausschluss für Kinder und 
Personal. Erkranktes Personal sollte 
Kinder nicht direkt betreuuen.

Nein Nein

Pfeiffersches Drüsenfieber 10-50 Tage Nach Genesung Nein Ja, ab 2 Fällen

Ringelröteln 7-14 Tage Mit Beginn des Ausschlags Nein Ja, ab 2 Fällen

RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus-Infektion) 2-8 Tage Nach Genesung Nein Ja

Scharlach, A-Streptokokken 1-3 Tage

24 h nach Beginn einer wirksamen 
Antibiotikatherapie und dem Abklingen 
der Symptome möglich, bei 
fortbestehenden Symptomen unter der 
Therapie erst nach deren Abklingen.

Nein Ja – auch Verdachtsfälle

Windpocken 8-28 Tage
Nach Abheilen der Bläschen

Nein, bei Immunität. 
Ansonsten 16 Tage 
Ausschluss.

Ja – auch Verdachtsfälle Impfung

https://www.lrasha.de/fileadmin/Website/Dateien/04_Menschen_Hilfen/04_Gesundheit/Gesundheitsamt/Arztmeldung_nach_6__8__9_IfSG_Stand_01-07-2021.pdf
https://www.gesundheitsamt-bw.de/fileadmin/LGA/_DocumentLibraries/SiteCollectionDocuments/03_Fachinformationen/FachpublikationenInfo_Materialien/kita_hygieneleitfaden.pdf

